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Sachverhalt

Die Gemeindevertretung hat am 17. Mai 2022 den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 25 gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Zwischen dem 07. Juni 
2022 und dem 11. Juli 2022 wurde daraufhin die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung durchgeführt.

Die abgegebenen Stellungnahmen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt 
(siehe Anlagen). In der Sitzung wird hierzu ergänzend vorgetragen. 

Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis 
geprüft: siehe Anlagen. Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sowie den privaten Einwendern, die Stellungnahmen 
vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen.

Finanzielle Auswirkungen
Keine
Anlage/n

1 Anlage 1 - Bebauungsplan Nr. 25 - Beschlussempfehlungen der 
eingegangenen Stellungnahmen (öffentlich)
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zu den Beurtei-
lungsgrundlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zu den vorgelegten 
Unterlagen und den Planungszielen zur Kenntnis. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sie entsprechend 
des Programmsatzes 3.1.2 (7) Z RREP WM dem Stadt-Umland-Raum 
Lübeck zugeordnet wird und somit gem. Programmsatz 3.2.2 (3) 
RREP WM in besonderem Maße Entwicklungsimpulse für Wohnfunkti-
onen und Gewerbe aufnehmen soll.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus raumordnerischer Sicht mit 
dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses ein Beitrag zur Schaffung 
der damit einhergehenden notwendigen Einrichtungen der Daseins-
vorsorge sowie der erforderlichen infrastrukturellen Ausstattung geleis-
tet werden kann. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Planung den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung ent-
spricht. 
 
Die abschließenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf übersendet dem Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg ein Exemplar des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 25. 
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Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt: 
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Fachdienst Bauordnung und Planung 
Bauleitplanung 
 
Zu I.: Die Ausführungen zum Ziel der Planung werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Zu II.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass in der Be-
gründung zur Planung nicht auf die Maßgaben des § 13 a BauGB ein-
gegangen werden. Dies wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Bezeichnung des Bebauungsplanes wird zur Kenntnis 
genommen. Die Gemeinde Selmsdorf belässt es jedoch dabei, das 
gewählte Verfahren nach § 13 a i.V.m. § 10 BauGB in der Präambel zu 
benennen. 
Der Hinweis zur Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu III.: Planzeichnung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gemarkung und Flur werden in die Planzeichnung übernommen. Die 
Flurstücke sind bereits Bestandteil der Planzeichnung. 
 
Planzeichenerklärung: 
Der Hinweis zu den Geh-, Fahr- und Leitungsrechten wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Text – Teil B: 
Zu 1.4: Als Bezugspunkt wird die vorhandene Geländehöhe ü. NHN 
definiert. Die vorhandenen Geländehöhen sind Bestandteil der Plan-
zeichnung. Ein weiterer Bezugspunkt wird nicht definiert. 
 
Zu 5.1/5.2/5.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu IV.:  
Zu 3.3: Die Ausfahrt im Bereich der Straße der Freiheit ist bereits Be-
standteil der Planzeichnung und wird im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsfläche inkl. der notwendigen Sichtdreiecke dargestellt. 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Vorbeugender Brandschutz 
 
Die Hinweise zum allgemeinen Brandschutz werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Die Hinweise zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen werden zur 
Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
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Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
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Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass keine Änderungen 
der Planung vorzunehmen sind. 
 
 
FD Umwelt und Kreisentwicklung 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Wasserbehörde auf entgegenstehende Belange hinweist, 
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt wer-
den müssen. 
 
 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben nicht 
durch Trinkwasserschutzzonen berührt wird. 
Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass die Versorgungspflicht 
mit Trink- und Brauchwasser für den Zweckverband Grevesmühlen 
besteht. Der Hinweis zu Anschlussgestattungen wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserbeseiti-
gungspflicht den Gemeinden obliegt und die Gemeinde Selmsdorf die-
se Pflicht dem Zweckverband Grevesmühlen übertragen hat. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3.: Die allgemeinen Ausführungen zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ableitung von gefassten 
Niederschlagswasser im Bereich der öffentlichen Erschließung grund-
sätzlich der Erlaubnis bedarf. 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine ausschließlich öffentlichen Ab-
wasseranlagen vorgesehen. Im Rahmen der Erschließungsplanung 
wird eine Versickerungsanlage innerhalb des Sonstigen Sondergebie-
tes SO Feuerwehr vorgesehen. Die technischen Details werden im 
Rahmen des Erschließungsantrages behandelt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich 
zu beachten. 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zu LAU-Anlagen wird zur Kenntnis genommen und ist 
grundsätzlich zu beachten. 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hin-
weist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksich-
tigt werden müssen. 
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Baum- und Alleenschutz 
Die Hinweise zum § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V werden zur Kenntnis genom-
men. Aufgrund der Baumfällungen im Plangebiet wird ein begründeter Antrag 
auf Ausnahme von den Verboten des § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V bei der 
unteren Naturschutzbehörde gestellt. 
Die Gemeinde hat sich intensiv mit der möglichen Beeinträchtigung des stra-
ßenbegleitenden Baumes (Linde) durch die Versiegelung der Parkplatzfläche 
auseinandergesetzt. Beeinträchtigungen im Wurzelschutzbereich der Linde 
werden durch folgende Festsetzung ausgeschlossen: 
Alle Baumaßnahmen sind so auszuführen, dass jegliche Beeinträchtigungen 
bzw. Beschädigungen im Wurzelschutzbereich, unter Beachtung der aktuell 
geltenden Fachstandards, unterbleiben (u.a. Such- und Handschachtung, 
Wurzelschutzbrücken und Kiespackungen). Die verkehrlichen Anlagen sind so 
zu errichten, dass von keiner Wurzelschädigung auszugehen ist. 
Außerdem wird zum Schutz des Wurzelschutzbereiches folgender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen: 
Im Zuge der Baudurchführung sind geeignete Baumschutzmaßnahmen 
durchzuführen. Der Schutz der Gehölzbestände gegen Anfahrschäden, Ver-
dichtung im Wurzelbereich, Beschädigung des Stammes und der Rinde durch 
Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstigen Bauvorgängen erfolgt durch geeig-
nete Stammschutzmaßnahmen. Die stammnahen Wurzelbereiche sind au-
ßerhalb des Baufeldes nicht durch Bautechnik zu befahren bzw. durch 
Baustelleneinrichtungen und Ablagerungen zu belasten.  
Zusätzlich dazu wird im Umweltbericht detailliert beschrieben, wie die Arbei-
ten im Wurzelschutzbereich zu erfolgen haben: 
„Im Süden des Plangebietes erfolgt die Schaffung der Parkplatzfläche bis in 
den  
Wurzelschutzbereich eines Straßenbaumes. Bei der Umsetzung der Bau-
maßnahmen, in diesem Bereich, werden alle Maßnahmen ergriffen (u. a. 
Such- bzw. Handschachtung, Wurzelschutzbrücken und Kiespackungen), um 
den Wurzelschutzbereich des vorhandenen nach § 18 NatSchAG M-V ge-
schützten Baumes nicht zu beeinträchtigen bzw. zu beschädigen. Die ver-
kehrlichen Anlagen werden so errichtet, dass von keiner Schädigung der 
Wurzeln auszugehen ist. Die Tiefbaufirmen werden explizit darauf hingewie-
sen die baulichen Anlagen ohne Wurzelbeschädigungen bzw. mit entspre-
chenden Schutzmaßnahmen herzustellen. Dabei wird auf den heutigen Stand 
der Technik zurückgegriffen.“ 
Aufgrund dieser Ergänzungen im Bebauungsplan sowie im Umweltbricht ist 
nicht von Beeinträchtigungen im Wurzelschutzbereich des straßenbegleiten-
den Baumes (Linde) auszugehen. 
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Artenschutz 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die in der Begründung zum 
Bebauungsplan und die im Teil B-Text der Satzung aufgeführten  
artenschutzrechtlichen Festsetzungen und Hinweise entsprechend 
einzuhalten und umzusetzen sind. 
Die Hinweise zum § 44 Abs. 1 BNatSchG werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass entgegenstehende Belange 
derzeit nicht erkennbar sind, sofern die Umsetzung der festgesetzten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bei der Umsetzung der 
Planung entsprechend eingehalten wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Untere Immissionsschutzbehörde 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Immissionsschutzbehörde auf entgegenstehende Belange 
hinweist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berück-
sichtigt werden müssen. 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass es sich bei Feuer-
wehren um immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen nach dem zweiten Abschnitt des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes handelt und sich die Betreiberpflichten aus 
§ 22 BImSchG ergeben. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass auch die Regelun-
gen der TA Lärm im Rahmen der Planung berücksichtigt werden müs-
sen und dass dies auch für den Einsatzfall mit Martinshörnern gilt. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm für kurzzeitige Geräuschspitzen im Einsatzfall einzuhalten 
sind. 
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Bezogen auf die Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
Nr. 25 ist anzumerken, dass die im Rahmen der Planung erarbeitete 
Lösung einer Zu- und Abfahrt der Einsatzfahrzeuge direkt zur Bundes-
straße B 104 bereits eine organisatorische Schallschutzmaßnahme zur 
Minimierung der Geräuscheinwirkungen aus dem Feuerwehrbetrieb 
darstellt. Ursprünglich war geplant, die Zu- und Abfahrten der Einsatz-
fahrzeuge über die Hauptzufahrt zur „Straße der Freiheit“ zu organisie-
ren. Für diesen Betriebslastfall war jedoch feststellbar, dass dabei 
deutlich nähergelegene schutzbedürftige Nachbarschaft wesentlich 
stärker betroffen sein würde. Eine Einhaltung der Zumutbarkeits-
schwelle, oder auch der strengeren Immissionsrichtwerte nach TA 
Lärm, wäre hier nicht darstellbar gewesen. Eine Umsetzung aktiver 
Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwall oder Lärmschutzwand) 
wären an dieser Stelle nicht umsetzbar. Mit der gewählten Lösung ei-
ner Zu- und Abfahrt der Einsatzfahrzeuge über die B 104 wird durch 
eine Abstandvergrößerung zu den schutzbedürftigen Immissionsorten 
eine Minimierung der Geräuscheinwirkung durch den Feuerwehrbe-
trieb erreicht, die aus Sicht des Gutachters die Inbezugnahme der be-
nannten Zumutbarkeitsschwelle im Rahmen der Abwägung rechtfertigt. 
Weitere aktive Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Ge-
räuscheinwirkung bei der Alarmausfahrt an der B 104 sind nicht sinn-
voll umsetzbar. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für die Planung der 
Feuerwehr der aktuelle Stand der Technik zur Lärmvermeidung bereits 
im Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen ist. 
Als Lösungsmöglichkeit werden moderne, funkgesteuerte Ampelanla-
gen genannt. Die Planung der Zufahrtslösung an der Bundesstraße 
B 104 sieht signaltechnische Maßnahmen (Lichtzeichen) vor. Derzeit 
geht die Gemeinde davon aus, dass es aufgrund der Ausfahrtssituati-
on auf die B 104 zwingend notwendig ist, ein Einschalten des Martins-
horns bereits auf dem Gelände der Feuerwehr zu ermöglichen. Sollte 
aufgrund einer verkehrstechnischen Untersuchung im Rahmen der 
Erschließungsplanung eine Ampelanlage umgesetzt werden können, 
die ein Ausrücken der Einsatzfahrzeuge ohne Martinshorneinsatz er-
möglicht, wäre diese Variante zu bevorzugen. 
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Dadurch könnte eine weitere Minimierung der Geräuscheinwirkung in 
der schutzbedürftigen Nachbarschaft durch den geplanten Feuerwehr-
betrieb erreicht werden. 
 
FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr 
 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass aus straßenver-
kehrsrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die Planung erhoben 
werden. 
Die Hinweise auf die Straßenverkehrsordnung sowie die Zustimmung 
des Straßenbauamtes Schwerin werden zur Kenntnis genommen. 
 
FD Kreisinfrastruktur 
 
Straßenaufsichtsbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Straßenauf-
sichtsbehörde keine Einwände gegen die Planung bestehen. 
 
Straßenbaulastträger 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für die Herstellung 
der Zufahrt zur Kreisstraße ein Antrag beim Landkreis Nordwestmeck-
lenburg gestellt werden muss. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein Durchgangsverkehr ist 
an dieser Stelle für die Öffentlichkeit nicht gegeben. Für die Öffentlich-
keit sind lediglich die im Süden vorgesehenen öffentlichen Parkplätze 
zugänglich. Das Gelände der Feuerwehr wird durch eine Schranke 
abgegrenzt und ist nur durch Mitglieder der Feuerwehr erreichbar. Die 
südliche Ein- und Ausfahrt ist für die entstehenden PKW-Verkehre 
vorgesehen. Die nördliche Alarmausfahrt ist ausschließlich für Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr zu benutzen, um diese im Einsatzfall nicht zu 
behindern. 
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FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Fachdienstes 
Öffentlicher Gesundheitsdienst keine Bedenken gegen das Vorhaben 
bestehen. 
 
FD Kataster und Vermessung 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 25 diverse Aufnahme- und Siche-
rungspunkte des Lagenetzes befinden. 
Die Hinweise zum Erhalt sowie Beschädigung und Verlust der Lage-
netzpunkte werden zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass keine Be-
denken und Anregungen geäußert werden. 
 
 
 
Zu 2.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich der Än-
derungsbereich in keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentums-
verhältnisse befindet und somit keine Bedenken und Anregungen ge-
äußert werden. 
 
Zu 3.1: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des StALU 
bzgl. des Naturschutzes nicht betroffen sind. Die untere Naturschutz-
behörde des Landkreises Nordwestmecklenburg wurde im Rahmen 
der Beteiligung ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 
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Zu 3.2: Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ord-
nung und wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des 
StALU nicht berührt werden und somit keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
Zu 3.3: Der Hinweis zum Altlasten- und Bodenschutzkataster für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Pla-
nungsbereich und seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umge-
bung keine Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetzt 
genehmigt oder angezeigt wurden, befinden und eine Betroffenheit 
daher nicht gegeben ist. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass das LUNG zu den 
eingereichten Unterlagen keine Stellungnahme abgibt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Angaben zu den vorgelegten Unterlagen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass unter Beachtung 
der nachfolgenden Feststellungen in verkehrlicher, straßenbaulicher 
und straßenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken gegen die Planung 
bestehen. 
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Zu a): Die Gemeinde Selmsdorf weist darauf hin, dass die bereits vor-
handene Zufahrt zum unbefestigten Parkplatz bestehen bleibt. Für den 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird eine davon unabhängige 
Ein- bzw. Ausfahrt vorgesehen. Diese ist ausschließlich für Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. 
Der Maßgabe, die Alarmausfahrt durch eine Toranlage zu sichern, wird 
zugestimmt. Diese wird im Rahmen des Erschließungsplanung sowie 
des Bauantrages berücksichtigt. 
 
Zu b): Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass an der Zu-
fahrt zur B 104 Signaltechnische Maßnahmen vorzusehen sind. 
Eine verkehrstechnische Untersuchung, die die vorhandenen Knoten-
punkte betrachtet, erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
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Die beigefügten Bestandspläne werden nachfolgend überprüft. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Telekom keine 
Einwände gegen die Planung vorträgt, wenn die erforderlichen Unter-
haltungs- und Erweiterungsmaßnahmen der vorhandenen Kabelnetze 
jederzeit möglich sind.  
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zur TÖB-Beteiligung wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Im Bereich des Vorha-
bens sind Telekommunikationslinien der Telekom vorhanden, an die 
ein Anschluss grundsätzlich möglich wäre. 
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Die Bestandspläne werden nachfolgend behandelt. 
 
 
Der Hinweis auf die Schutzanweisung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des Vorhabens eine 
Handschachtung sowie eine örtliche Einweisung im Rahmen von 
Baumaßnahmen erforderlich ist und dass die Ausstellung der Schacht-
scheine vor Ort erfolgt. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Entlang der Straße der 
Freiheit sind Leitungen der WEMACOM vorhanden. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt den Hinweis auf die Schutzanweisung 
zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Der Hinweis auf das Webportal wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben außerhalb des 
Versorgungsgebietes der WEMAG Netz GmbH liegt und sich dort kei-
ne Leitungen befinden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Seite 29 von 56



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger     Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass dem Entwurf der 
Planung seitens des ZVG grundsätzlich zugestimmt wird, sofern die 
gegeben Hinweise und Forderungen berücksichtigt werden. 
 
Die Stellungnahme vom 09.05.2022 an den zuständigen Erschlie-
ßungsplaner wird im Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung mit 
Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers grundsätzlich durch 
die Anlagen des ZVG gewährleistet werden können. 
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Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erweiterung des Lei-
tungsbestandes aus dem Bereich der Straße der Freiheit erfolgt. Der 
Hinweis zur technischen Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass der ZVG Löschwasser 
nur im Rahmen seiner technischen und rechtlichen Möglichkeiten be-
reitstellen kann.  
Gemäß Auskunft des Amtes Schönberger Land sind in der näheren 
Umgebung des Plangebietes drei Hydranten vorhanden, von denen 
einer die notwendige Löschwassermenge bereitstellen kann. 
Der geplante Übungshydrant wird im Rahmen der technischen Pla-
nung mit dem ZVG abgestimmt. 
Der Hinweis zur Sondervereinbarung zur Löschwasserentnahme aus 
Hydranten wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erweiterung des Lei-
tungsbestandes aus dem Bereich der Straße der Freiheit erfolgt. Der 
Hinweis zur technischen Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5.: Der Hinweis zu Versickerungsanlagen wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Hinweis zur technischen Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und 
Bodenverband Stepenitz-Maurine zu der vorgelegten Planung keine 
grundsätzlichen Bedenken äußert. 
 
Die Ausführungen zum Gewässer zweiter Ordnung sowie der Unter-
haltungspflicht des WBV werden zur Kenntnis genommen und sind 
grundsätzlich zu berücksichtigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die beigefügte Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im angefrag-
ten Bereich keine Leitungen der HanseGas GmbH befinden. 
Der Hinweis zu weiteren Versorgern wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet 
derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anla-
gen befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafone 
GmbH gegen die vorgelegte Planung keine Einwände geltend macht. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich keine Tele-
kommunikationsanlagen befinden bzw. geplant sind. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt den Hinweis zu Ausbauentscheidun-
gen der Vodafone GmbH sowie zu Neubaugebieten zur Kenntnis. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im angegebe-
nen Bereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundla-
gennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen und ist grundsätzlich zu 
beachten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der zuständige Landkreis 
wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die genannten  
Anlagenbetreiber nicht durch die Planung betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf bestätigt hiermit, dass der dargestellte Be-
reich dem Änderungsbereich der vorgelegten Planung entspricht. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass im angefragten 
Bereich keine Anlagen oder zurzeit laufende Planungen der genannten 
Anlagenbetreiber vorhanden sind und somit keine Einwände gegen 
das Vorhaben erhoben werden. 
 
Die Auflage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die beigefügte Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass dem Vorhaben aus 
forstrechtlicher Sicht zugestimmt wird. 
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Die gültigen Definitionen des Waldgesetztes Mecklenburg-
Vorpommern werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von dem Vorhaben kein Wald 
betroffen ist und sich somit keine Zuständigkeit der Landesforst M-V 
ergibt. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des ört-
lich begrenzten Umfangs der Planung und der fehlenden Landesrele-
vanz das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
Der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg wurde im Rahmen 
der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. 
 
 
Der Hinweis zu Munitionsfunden wird zur Kenntnis genommen und ist 
bereits Bestandteil der Planung. 
 
 
Der Hinweis zur Kampfmittelbelastungsauskunft wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Hinweis zum Munitionsbergungsdienst wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass es seitens der Po-
lizeiinspektion Wismar keine Bedenken oder Einwände gegen die vor-
gelegte Planung erhoben werden. 
 
Der Hinweis auf eine Gesprächsrunde wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass das geplante Vor-
haben den öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich des Deutschen Wet-
terdienstes nicht beeinträchtigt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben wer-
den. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass eine Versorgung 
mit Erdgas aus den vorhandenen Leitungssystemen möglich wäre. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Travenetz keine 
Bedenken gegen die Planung bestehen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sie verpflichtet ist, 
die Löschwasserversorgung sicherzustellen. 
 
 
 
Die Ausführungen zur ausreichenden Löschwasserbereitstellung wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Auflistung der vorhandenen 
Löschwasserentnahmestellen im Bereich der Planung sowie deren 
Leistungsvermögen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nur der Hydrant mit der AutoID 
1624 die erforderlichen Löschwasserbedarf von 96 m³/h gewährleisten 
kann. 
 
Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Darstellung der aktuellen Löschwasserbereiche wird zur Kenntnis 
genommen. 
Innerhalb des Geltungsbereiches soll ein zusätzlicher Hydrant ge-
schaffen werden. Im Rahmen der Erschließungsplanung erfolgt der 
Nachweis über die erforderliche Löschwassermenge. 
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Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß des Brand-
schutzkonzeptes nur Löschwasserentnahmestellen in Ansatz gebracht 
werden können, die mindestens 96 m³/h für den Zeitraum von zwei 
Stunden liefern. Im Rahmen der Erschließungsplanung ist nachzuwei-
sen, dass der neu zu schaffende Hydrant innerhalb des Plangebietes 
dies erfüllt. Derzeit befindet sich angrenzend an das Plangebiet ein 
Hydrant mit einer Leistung zwischen 48 bis 96 m³/h. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die geplanten Ver-
kehrsflächen ermöglichen die geforderte Breite der Zufahrtsstraße. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde  
Lüdersdorf zur vorgelegten Planung keine Anregungen oder Hinweise 
vorbringt.  
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt Dassow 
zur vorgelegten Planung keine Anregungen oder Hinweise vorbringt.  
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